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 § 8. Compliance-Beauftragte 139 

Bürkle 

Kraft Gesetzes in Unternehmen agieren, hat mittlerweile einen kaum noch überschau-
baren Umfang angenommen;1 es ist eine Vielzahl von Beauftragten für die verschiedens-
ten Unternehmensbereiche vorgesehen. Zum Teil müssen sogar in einzelnen Bereichen, 
wie etwa dem Umweltschutz, gleichzeitig mehrere Beauftragte bestellt werden, deren 
Aktivitäten dann noch unternehmensintern zu koordinieren sind.2 

Die Aufgaben der Beauftragten innerhalb der Unternehmen können schlagwortartig 
mit Information, Beratung, Überwachung und Reporting beschrieben werden.3 Sie sollen 
im Unternehmensinteresse darauf hinwirken, dass öffentliche Belange des Allgemein-
wohls vor allem im Hinblick auf die Gefahrenabwehr im Rahmen der unternehmeri-
schen Betätigung Berücksichtigung finden.4 Damit endet aber bereits die gemeinsame 
Basis für die Tätigkeit der regulatorischen Beauftragten; denn prägnantestes Merkmal 
dieses Personenkreises ist die ausgeprägte Heterogenität des gesetzlich vorgegebenen 
Handlungsrahmens, vor allem im Hinblick auf ihre jeweilige Bezeichnung, konkrete 
Aufgabe und unternehmensinterne Stellung.5 

Mangels eigener operativer Kompetenzen sind die beratenden und überwachenden 
Beauftragten regelmäßig jedoch keine Verantwortlichen, wie sie das Wirtschaftsverwal-
tungsrecht ebenfalls kennt.6 Da diese Verantwortlichen zum Beispiel über Entscheidungs- 
oder Weisungsrechte verfügen, führt ihre gesetzlich vorgeschriebene Installation zu  
einem noch gravierenderen Eingriff in die unternehmerische Organisationsfreiheit, als 
dies bei den gesetzlichen Beauftragten der Fall ist;7 die mittelbare aufsichtsbehörd- 
liche Kontrolle unternehmerischen Handelns wird durch Verantwortliche weiter ver-
schärft. 

So müssen exportierende Unternehmen einen Ausfuhrverantwortlichen bestellen, um 
die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten.8 Ein weiteres Beispiel findet sich bei Ver-
sicherungsunternehmen mit dem Verantwortlichen Aktuar, ein versicherungsmathema-
tischer Experte, der vor allem für die rechtmäßige Kalkulation Verantwortung trägt,9 
aber auch einer externen Berichtspflicht unterliegt. Stellt der Verantwortliche Aktuar 
nämlich Tatsachen fest, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder dessen Ent-
______________________________________________________________________________________ 

1 Kritisch zur Einschränkung unternehmerischer Organisationsautonomie durch „die Inflation 
gesetzlich vorgeschriebener Unternehmensbeauftragter“ Dreher, AG 2006, 213, 221. 

2 Im Umweltschutzbereich sind z. B. ein Immissionsschutzbeauftragter (§§ 53 ff. BImSchG), ein 
Abfallbeauftragter (§§ 54, 55 KrW/AbfG), ein Strahlenschutzbeauftragter (§§ 31 ff. Strahlenschutz-
VO), ein Gefahrgutbeauftragter (§§ 1 ff. GefahrgutbeauftragtenVO) und ein Gewässerschutzbeauf-
tragter (§§ 21 a ff. WHG) vorgesehen. Einzelheiten zur Beauftragten-Organisation im Umweltbe-
reich bei Mexer in § 28 dieses Handbuchs. 

3 Böse, NStZ 2003, 636, 637; Dreher, FS Clausen, 1997, S. 69, 71 f.; Haouache, S. 33 ff.; Rittner/ 
Dreher, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht, 3. Aufl., 2008, § 12 Rn. 15 ff.; Spindler,  
Unternehmensorganisationspflichten, S. 939 ff. 

4 Vgl. dazu etwa Casper, FS K. Schmidt, 2009, 199, 213 ff.; Lösler, WM 2008, 1098, 1100;  
Rittner/Dreher, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht, 3. Aufl., 2008, § 12 Rn. 2; Veil, WM 
2008, 1093, 1097. 

5 Überblick über verschiedene Typen der Unternehmensbeauftragten bei Haouache, S. 24 ff.; 
Rehbinder, ZHR 165 (2001), 8 ff.; ders., ZGR 1898, 305, 314 ff.; Rittner/Dreher, Europäisches und 
deutsches Wirtschaftsrecht, 3. Aufl., 2008, § 12 Rn. 12; speziell zum Arbeitsschutz Wilrich, DB 
2008, 182, 183. 

6 Thamm, DB 1994, 1021, 1023. 
7 Schmidt-Salzer, WiB 1996, 1, 7. 
8 Vgl. § 3 Abs. 2 Satz 1 AWG; zum Ausfuhrverantwortlichen Kreuder, CCZ 2008, 166, 167 ff. 
9 Zu den Aufgaben und der Position des Verantwortlichen Aktuars Boetius, VersR 2007, 1589; 

Präve, VersR 1995, 733; Rappich, VersR 1996, 213; Spindler, Unternehmensorganisationspflichten, 
S. 255 ff. 
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140 1. Abschnitt. Allgemeine Unternehmensorganisation 

Bürkle 

wicklung wesentlich beeinträchtigen können, muss er unverzüglich und direkt – also 
ohne „Umweg“ über die Geschäftsleitung – die BaFin unterrichten.10 

Die drastischste staatliche Einflussnahme auf die unternehmensinterne Organisations-
struktur stellt die Einsetzung von Sonderbeauftragten durch die Aufsichtsbehörde dar; 
das Institut des Sonderbeauftragten existiert zum Beispiel im Versicherungs- und Ban-
kensektor.11 Die Einsetzung von Sonderbeauftragten durch die BaFin führt zur Suspen-
dierung einzelner oder aller Unternehmensorgane. Der Sonderbeauftragte darf allerdings 
nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen aktiv werden; da die Regelorganisation eines 
Unternehmens diese Funktion somit nicht aufweist, bleibt sie für die weiteren Über-
legungen außer Betracht.12 

Zu der erwähnten zersplitterten gesetzlichen Ausgangsbasis für die Tätigkeit der Beauf-
tragten treten zum Teil Äußerungen der zuständigen Aufsichtsbehörden, die mit gesell-
schaftsrechtlichen Vorgaben kollidieren, uneinheitlich sind und oft keine hinreichende 
Grundlage im Gesetz selbst finden.13 Diese Vielschichtigkeit und unterschiedliche Aus-
gestaltung der gesetzlich zwingend vorgesehenen Beauftragtenfunktionen macht es daher 
unmöglich, hieraus generelle Maßstäbe für die unternehmensinterne Organisation im Rah-
men von Compliance-Systemen abzuleiten. Hinzu kommt, dass mit den gesetzlichen Beauf-
tragten lediglich öffentlich-rechtliche Organisationsvorgaben14 erfüllt werden sollen, die 
eine weitergehende zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht ausschließen. Daher 
können die regulatorisch aufgezwungenen Beauftragten nur einen Baustein im unterneh-
merischen Compliance-System darstellen, der durch weitere Elemente ergänzt werden 
muss. 

 
 

II. Compliance-Beauftragte 
 

Das Thema „Compliance-Beauftragte“ behandelt die Fälle, in denen Unternehmen  
individuell Compliance-Beauftragte als weitere interne Beratungs- und Überwachungs- 
instanzen installieren; jedenfalls bei größeren Unternehmen spricht sogar viel für  
eine Verpflichtung, ein Beauftragten-System zu implementieren.15 Für diesen Unter- 
nehmenskreis, der die Notwendigkeit unternehmensorganisatorischer Maßnahmen zur  
Vermeidung von Rechtsverstößen erkannt hat, soll hier ein Standard-System für den 
Einsatz von internen Compliance-Beauftragten und deren Integration in die existieren- 
de Unternehmensstruktur dargestellt werden. Hierbei erfolgt die Installation der Be- 
auftragten im Rahmen der internen vertikalen Delegation durch die Geschäftslei- 
tung. 
______________________________________________________________________________________ 

10 Vgl. § 11 a Abs. 3 Nr. 3 VAG; im Umweltrecht sieht § 4 USchG eine direkte Berichtspflicht  
der nach § 2 Nr. 3 USchG Verantwortlichen gegenüber der Überwachungsbehörde vor; zu den di-
rekten Informationspflichten gegenüber der Staatsanwaltschaft im Gesundheitswesen Badle, NJW 
2007, 1028. 

11 Vgl. die Regelungen in § 83 a Abs. 1 VAG bzw. in § 36 Abs. 1 a KWG. 
12 Ausführlich zu Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Einsetzung des Sonderbeauftragten so-

wie zu daraus resultierenden Haftungsfragen Bürkle, VersR 2006, 302. 
13 Exemplarisch für den Fall des Geldwäschebeauftragten Spindler, Unternehmensorganisations-

pflichten, S. 265 ff.; Dreher, FS Clausen, S. 69, 74 ff. 
14 Zur Bedeutung öffentlich-rechtlicher Organisationsvorgaben für die Delegation Uwe H. Schnei-

der/Brouwer, FS Priester, 2007, S. 713. 
15 So Fleischer, in: Hdb-VorstR, S. 284, Rn. 44; Hüffer, AktG, 8. Aufl. 2008, § 76 Rn. 8; Lutter/ 

Krieger, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats, 5. Aufl., 2008, § 3 Rn. 72; Spindler, WM 2008, 905, 
909. 
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